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Cimade am 29. September 2009 :

Die Räumung des „Dschungels“ geschah unter Missachtung der Grundrechte

Eine Woche nach der Polizeioperation, die auf die „Schließung“ des „Dschungels“ von Calais zielte, sind 122 afghanische Staatsangehörige aus der Abschiebungshaft entlassen worden. Am Mittwoch, den 23. September 2009, waren 138 Afghanen in neun Abschiebungshaftanstalten gebracht worden. Die Haftrichter haben sich für die Beachtung der Personenrechte ausgesprochen. Sie waren der Ansicht, dass die Personen ihre Rechte nicht ausüben konnten und da ein Teil von ihnen minderjährig war, hätten diese nicht in Haft genommen werden dürfen. Auf Druck des Justizministers haben die Staatsanwälte durchgängig Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Haftrichter eingelegt. Die Richter der Berufungsgerichte haben jedoch die Entscheidungen der Haftrichter bestätigt.

Mehrere Verwaltungsgerichte haben übrigens die Abschiebungsbeschlüsse der Präfekturen wegen Nichtbeachtung des Rechts auf einen Asylantrag annulliert.

Diese Beschlüsse zeigen, dass mit einer Razzia sowohl in Calais wie auch anderswo die Personenrechte nicht gewahrt werden können.
Mehr als hundert Personen werden also auf ihre Irrfahrt zurückgeschickt. Cimade wiederholt die Forderung, dass Frankreich Sofortmaßnahmen ergreift, um ihre Sicherheit, ihren Zugang zum Asylverfahren und ihre Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Es würde Frankreich zur Ehre gereichen, wenn es den Flüchtlingen den Schutz gibt, der ihnen zukommt.


Allerdings kündigte das Innenministerium an, erneute Polizeioperationen gegen diese Flüchtlinge einzuleiten und zu versuchen sie nach Afghanistan abzuschieben. Afghanistan ist ein Land, in dem Krieg herrscht. Diesen Personen, die hierher gekommen sind, um Schutz und Asyl zu suchen, droht die zwangsweise Rückkehr. Das ist inakzeptabel.

Cimade bekräftigt die Dringlichkeit, das europäische Asylsystem wieder auf die Beine zu stellen, indem eine Regelung vorgesehen wird, die es ihnen möglich macht, Asyl in dem Land ihrer Wahl zu stellen, wo sie familiäre oder kulturelle Verbindungen haben. Bis dahin kann und muss Frankreich die Anwendung der Dublin II-Verordnung aussetzen, um diese Flüchtlinge auf seinem Boden aufzunehmen, die weiterhin vor Konflikten fliehen, um Zuflucht in Europa zu finden.

Um aus dem Gesetz des „Dschungels“ auszusteigen, muss man aus dem Ausnahmezustand aussteigen, in den die Flüchtlinge durch die Behörden gebracht wurden.

